
 

Elektronischer Bundesanzeiger

Firma/Gericht/Behörde Bereich Information V.-Datum
Heidelberger Beteiligungsholding AG
Heidelberg

Gesellschafts-
bekanntmachungen

Hauptversammlung 08.04.2011

  

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Heidelberg
(Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg)

ISIN DE0005250005 / WKN 525000

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 18. Mai 2011, um 11:00 Uhr

ein.

Versammlungsort:
Crowne Plaza Hotel Heidelberg City Centre
(Raum Kurpfalz)
Kurfürstenanlage 1
69115 Heidelberg

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des
Lageberichts für die Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2010
und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben
gemäß § 289 Absatz 4 Nr. 1 bis 5 und Absatz 5 Handelsgesetzbuch sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Geschäftsadresse Ziegelhäuser Landstraße 1,
69120 Heidelberg, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Adresse www.heidelberger-beteiligungsholding.de zum Download
bereitgestellt. Die vorgenannten Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der Unterlagen erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der Heidelberger
Beteiligungsholding AG in seiner Sitzung am 22. März 2011 gebilligt. Mit der Billigung des
Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 AktG festgestellt. Es liegt damit keiner der Fälle
vor, in denen die Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 173 AktG ausnahmsweise in die
Zuständigkeit der Hauptversammlung fällt. Gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand
die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichts einzuberufen. Es findet daher keine Beschlussfassung über den Jahresabschluss
statt. Auch die weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der
Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung
bedarf.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2010
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2010 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die
Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über
die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) von Euro
7.750.000,00 um Euro 6.277.500,00 auf Euro 14.027.500,00 erhöht durch
Umwandlung eines Teilbetrags von Euro 6.277.500,00 der in der Bilanz zum 31.
Dezember 2010 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung
erfolgt ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Diesem Beschluss wird der vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte, von der PKF
Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüfte und mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2010 zugrunde gelegt. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
festzulegen.

b) § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wird in Anpassung
an die vorstehende Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst:

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 14.027.500,00 (in Worten:
vierzehn Millionen siebenundzwanzigtausendfünfhundert Komma Null Null
Euro). Es ist eingeteilt in 7.750.000 Stückaktien.“

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum
Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 5

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a) Die in § 4 Abs. 5 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, bis zum 30.
August 2011 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 4.295.784,00 Euro durch Ausgabe von
bis zu 4.295.784 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen, wird aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 17. Mai 2016 einmalig oder mehrfach, ganz oder in
Teilbeträgen um bis zu insgesamt Euro 7.013.750,00 durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in
dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche



Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:

(1) Um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

(2) Soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen,
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen, die von der Gesellschaft
oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach
Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.

(3) Wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft
mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf
diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind,
sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf
die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist ferner die Veräußerung eigener
Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund eines im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt.

(4) Wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von
oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen bzw. Unternehmensteilen
oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.

(5) Soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und
sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
oder nach Ablauf dieser Ermächtigungsfrist neu zu fassen.

c) § 4 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17. Mai 2016 einmalig oder mehrfach, ganz oder in Teilbeträgen
um bis zu insgesamt Euro 7.013.750,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,



(1) Um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

(2) Soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen,
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen, die von der Gesellschaft
oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach
Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.

(3) Wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft
mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf
diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind,
sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf
die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist ferner die Veräußerung eigener
Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund eines im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt.

(4) Wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von
oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen bzw. Unternehmensteilen
oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.

(5) Soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und
sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
oder nach Ablauf dieser Ermächtigungsfrist neu zu fassen.

d) Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals nur zusammen mit der unter Punkt 4 der Tagesordnung der
Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln anzumelden, mit der Maßgabe, dass zuerst die Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln eingetragen wird. Der Vorstand wird ferner angewiesen, die
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals nur zusammen mit der
beschlossenen Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 7.013.750,00
Euro mit der entsprechenden Satzungsänderung gemäß vorstehender lit. c) zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden mit der Maßgabe, dass die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals nur in das Handelsregister eingetragen
werden soll, wenn sichergestellt ist, dass zeitgleich oder im unmittelbaren Anschluss
daran das neue Genehmigte Kapital in das Handelsregister eingetragen wird.

6. Beschlussfassung gemäß §§ 286 Absatz 5, 314 Absatz 2 Satz 2, 315a Absatz 1 HGB
über das Unterlassen der nach §§ 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8, 314 Absatz 1



Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben (Unterbleiben der
individualisierten Offenlegung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung)

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

„Im Jahresabschluss und Konzernabschluss, soweit ein solcher aufzustellen ist, der
Heidelberger Beteiligungsholding AG unterbleiben die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8
sowie in § 314 Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 (ggf. in Verbindung mit § 315a Abs. 1
HGB) des Handelsgesetzbuchs verlangten Angaben. Dieser Beschluss gilt für die Jahres- und
Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2011 bis 2015 (jeweils einschließlich).“

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Herr Prof. Dr. Lothar Weinland, Herr Dr. Stefan Klein
und Herr Philip Andreas Hornig endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 18. Mai 2011.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 AktG aus drei
von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der
Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

• Prof. Dr. Lothar Weinland, Heidelberg, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim;

• Dr. Stefan Klein, Köln, Senior Asset Manager, Hochtief AG, Essen

• Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig, Mannheim, selbständiger Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater in Mannheim.

Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.

Prof. Dr. Lothar Weinland ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

― Fidelitas Deutsche Industrie Holding AG, Heidelberg (Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender)

― Fortuna Maschinenbau Holding AG, Bad Staffelstein (Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender)

― Papierwerke Lenk AG, Kappelrodeck

Prof. Dr. Lothar Weinland übt darüber hinaus keine Mandate in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.

Herr Dr. Stefan Klein übt keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
aus.

Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:



― DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg (Aufsichtsratsvorsitzender)

― Deutsche Balaton AG, Heidelberg (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)

― CornerstoneCapital AG, Frankfurt am Main

― VV Beteiligungen AG, Heidelberg

― CornerstoneCapital Verwaltungs AG

Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig übt darüber hinaus keine Mandate in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

*********************

II. Berichte an die Hauptversammlung

Der Vorstand hat den nachfolgenden schriftlichen

Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5
zum Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

erstattet.

Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht
durch die Aktionäre aus. Der Bericht wird auch auf der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre
ausliegen. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär kostenlos unverzüglich übersandt. Der
Inhalt des Berichts wird wie folgt bekannt gemacht:

a.) Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 31. August 2006 den Vorstand ermächtigt, in
der Zeit bis zum 30. August 2011 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 4.295.784 durch Ausgabe von
bis zu 4.295.784 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Für fünf eng begrenzte Fälle hat die
Hauptversammlung mit dem Beschluss vom 31. August 2006 den Vorstand außerdem
ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht bei einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem
genehmigten Kapital auszuschließen. Die Gesellschaft bislang hat seit Wirksamwerden des
vorgenannten Beschlusses von dem genehmigten Kapital keinen Gebrauch gemacht. Das
bestehende genehmigte Kapital gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 31.
August 2006 läuft am 30. August 2011 und damit voraussichtlich vor der nächsten, nach dem
18. Mai 2011 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft aus. Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen daher die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Mit der neben der Aufhebung beantragten
Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals soll dem Vorstand auch für
die nächsten fünf Jahre ein flexibles Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik
eingeräumt werden.



b.) Das vorgeschlagene genehmigte Kapital in Höhe von Euro 7.013.750,00 soll es dem Vorstand
ermöglichen, auch zukünftig kurzfristig an den Kapitalmärkten das für die Fortentwicklung
des Unternehmens erforderliche Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen.
Ebenso sollen mit dem genehmigten Kapital etwaige günstigere Marktgegebenheiten zur
Deckung eines künftigen Finanzierungsbedarfes schnell genutzt werden können. Durch die
Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital im Rahmen des Beschlussvorschlags ohne
weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen, soll der Vorstand außerdem in die Lage
versetzt werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, Unternehmensteile
oder Beteiligungen an Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben oder
sich mit diesen zusammenzuschließen.

c.) Der Beschlussvorschlag sieht außerdem eine Ermächtigung des Vorstands vor, in eng
umgrenzten Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

(1) Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge
soll die Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der
Aktionäre erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im
Rahmen der Ermächtigung festzulegenden Emissionsvolumens und dem
Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu auszugebenden Aktien gleichmäßig auf
alle Aktionäre verteilt werden können, so z. B. wenn Aktionären aufgrund ihres
Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen zum Bezug zugeteilt
werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der Regel
gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss
für Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung
einer Aktienausgabe.

(2) Nach der Ermächtigung soll der Vorstand weiterhin berechtigt sein, das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern von Schuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden,
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es ihnen
nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der
Wandlungspflicht zustünde. Solche Schuldverschreibungen haben, sofern die
jeweiligen Bedingungen dies vorsehen, zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt
einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den Inhabern oder Gläubigern bei
nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden
kann, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits
Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz
ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien
ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung von
Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen
Finanzstruktur.

(3) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem
ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien nach §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz
4 AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet und wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende
anteilige Betrag die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG festgelegte Grenze von 10% des
Grundkapitals nicht übersteigt. Die Ermächtigung setzt die Gesellschaft in die Lage,
auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise sich ergebende
Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts
ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, das
heißt ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf diese
Kapitalerhöhung 10% des bestehenden Grundkapitals übersteigen. Auf diese 10%
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in
unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben



oder veräußert wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach
Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär kann
zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen
Bedingungen am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs
ausgegeben werden.

(4) Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in
die Lage versetzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen gegen
Überlassung von Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des
Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu können. Hierdurch soll die
Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten
rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen
reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit,
als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb auch in
diesen Fällen durchführen zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die
Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen
Sacheinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter angemessener Berücksichtigung der
Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige Einberufung
einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine
Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da zum einen mit der
Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum
anderen aufgrund der bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung
der Hauptversammlung und Umsetzung eines Beschlusses nicht möglich wäre.
Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung das Kapital mit
Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zur Zeit nicht. Durch die Höhe
des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des bestehenden
Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es
gegen Barleistung, sei es gegen Aktien, finanziert werden können.

(5) Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen,
soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese
ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es
sich lediglich formal um einen Ausschluss des Bezugsrechts, da materiell sichergestellt
ist, dass die Aktionäre ihr gesetzliches Bezugsrecht ausüben können. Die Gesellschaft
erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung gegebenenfalls auch ohne die
Einschaltung eines Kreditinstitut oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs.
1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen in
voller Höhe gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren.

*********************

III. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Ausliegende Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen
der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, zu den
üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

― der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heidelberger Beteiligungsholding AG zum 31.



Dezember 2010;

― der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010;

― der erläuternde Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289
Absatz 4 und Absatz 5 Handelsgesetzbuch;

― der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung;

Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auch im
Internet unter der Adresse http://www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2011 eingesehen
werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre
ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der
vorgenannten Unterlagen erteilt. Hierzu wenden Sie sich bitte an die Heidelberger
Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Telefon: +49 (6221)
64924-30.

2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung die Gesamtzahl der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG auf
insgesamt 7.750.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien beläuft. Gemäß § 16 Absatz 1 der
Satzung gewährt in der Hauptversammlung jede Aktie eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 31.787 eigene Aktien. Aus eigenen Aktien stehen
der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte, zu. Die
Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG zum Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 7.718.213.

3. Voraussetzungen für Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung des
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 11. Mai 2011,
24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft in Textform unter nachfolgender Anmeldeadresse angemeldet
haben.

Anmeldeadresse:
Heidelberger Beteiligungsholding AG
c/o Deutsche Bank AG
– General Meetings –
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 / 12012 86045

Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 27. April 2011 (0.00 Uhr MESZ), beziehen (Record
Date) und muss der Gesellschaft spätestens am 11. Mai 2011, 24:00 Uhr (MESZ), unter der
vorgenannten Anmeldeadresse zugehen.

Maßgebend für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist der
rechtzeitige Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes des Aktionärs zum Record Date und die
rechtzeitige Anmeldung. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben für den
Umfang und die Ausübung des Stimmrechts keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien am oder
nach dem Record Date erwerben, können aus diesen Aktien in der Hauptversammlung weder das
Teilnahme- noch das Stimmrecht ausüben noch können sie andere Rechte, die hauptversammlungs-
oder beschlussbezogen sind, ausüben. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung



angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, sind zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem
Nachweisstichtag veräußern.

Nach rechtzeitigem Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse (bzw. Telefax-Nummer) werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übermittlung des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

4. Stimmrechtsvollmachten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht
auch durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere
Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur
Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmachten können sowohl
vor als auch während der Hauptversammlung erteilt werden. Die Vollmachtserteilung kann auch
schon vor der Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten können durch Erklärung
gegenüber dem Bevollmächtigten oder der Gesellschaft erteilt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126b BGB). Das Erfordernis
der Textform gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in §
135 Absatz 8 und Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Person oder
Institution bevollmächtigt werden soll. In diesen Fällen sind die vorgenannten Personen oder
Institutionen jedoch verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten; außerdem muss die
Vollmachtserklärung vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Darüber hinaus sind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie
möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu
erfragen sind.

Die Gesellschaft hält für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten,
Vollmachtsformulare bereit. Ein Vollmachtsformular ist außerdem auf der Rückseite der Eintrittskarte
abgedruckt, welche den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesandt wird. Darüber hinaus
können Vollmachtsformulare auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2011 heruntergeladen werden. Die Verwendung
des Vollmachtformulars ist nicht zwingend; Aktionäre können auch eine gesonderte Vollmacht in
Textform erstellen.

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung auch an die
folgende Adresse übermitteln:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2011@heidelberger-beteiligungsholding.de

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen
in Textform unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Werden Vollmachten, deren Widerruf oder Nachweise der Bevollmächtigung der Gesellschaft
übersandt, müssen diese bei der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des 16.
Mai 2011 eingehen.

Der Nachweis einer in bzw. während der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung kann
dadurch geführt werden, dass der Aktionär die Vollmacht an der Ausgangskontrolle abgibt.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von
diesen Personen zurückweisen.

5. Bevollmächtigung von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern



Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten oder können, bieten wir
an, bereits vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und darf das Stimmrecht
nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Die zur Erteilung einer weisungsgebundenen
Stimmrechtsvollmacht erforderlichen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre in Textform (§
126b BGB) erteilen. Der Widerruf der Vollmacht und der Weisungen kann ebenfalls in Textform
erfolgen. Ein Formular für die Erteilung der Stimmrechtsvollmacht an den weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter kann bei der Gesellschaft (Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser
Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Telefax; +49 (6221) 64924-24, E-Mail: hv2011@heidelberger-
beteiligungsholding.de) angefordert werden und kann von der Internetseite der Gesellschaft unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2011 heruntergeladen werden.

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen
möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können dort ebenfalls die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, das Stimmrecht aus ihren Aktien gemäß ihren
Weisungen auszuüben.

Die Vollmacht nebst den Weisungen muss der Gesellschaft bis spätestens bis zum Ablauf des 16. Mai
2011 an die nachfolgende Adresse übermittelt werden:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2011@heidelberger-beteiligungsholding.de

Weitere Informationen zum Stimmrechtsvertreter stehen den Aktionären auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2011 zur Verfügung.

6. Rechte der Aktionäre

(a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 387.500
Aktien) oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 (das entspricht 500.000 Aktien) erreichen,
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß §§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 142 Abs. 2
Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor der Hauptversammlung
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft unter
der nachfolgend angegebenen Adresse mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung, also
spätestens am 17. April 2011 (24:00 Uhr MESZ), unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des
Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in
der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf den Internetseiten der
Heidelberger Beteiligungsholding AG (http://www.heidelberger-beteiligungsholding.de/hv2011)
zugänglich gemacht.

(b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
Gegenständen der Tagesordnung stellen. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein.



Aktionäre können auch Vorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
machen, die nicht begründet werden müssen. Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1
AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse der
Gesellschaft zu richten:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2011@heidelberger-beteiligungsholding.de

Gegenanträge mit Begründung oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf
des 3. Mai 2011 (24:00 Uhr MESZ) unter einer der vorgenannten Adressen der Gesellschaft
eingehen, werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter http://www.heidelberger-
beteiligungsholding.de/hv2011 zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung
werden ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten Adressen der Gesellschaft
adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw.
Vorschlagenden erbracht wird sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft
nicht im Internet veröffentlicht.

Ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag muss in den in § 126 Abs. 2 AktG
genannten Fällen von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Ein Gegenantrag bzw.
Wahlvorschlag muss danach unter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sich der
Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem
gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung
eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Ein Wahlvorschlag von Aktionären muss außer in den in §
126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag
nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass
Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind,
in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

(c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft jeweils zur sachgemäßen
Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen,
wenn auch diesbezüglich die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich
ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der
Generaldebatte zu stellen.

Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen
Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie
des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen.

Der Vorstand kann aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen von der Beantwortung einer
Frage absehen und die Auskunft ablehnen. Die Auskunft kann unter anderem etwa verweigert
werden, soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet
ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil
zuzufügen oder soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht.
Die Auskunft kann außerdem verweigert werden, soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der
Auskunft strafbar machen würde oder soweit die begehrte Auskunft auf der Internetseite der
Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig
zugänglich ist.



 

Heidelberg, im April 2011

Der Vorstand

   


